
Hamburgisches Oberverwaltungsgericht 

5 Bf 393/05 A 
10 A 487/03 

Urteil 

Verkündet am 
13.01.2010 

Im Namen des Volkes 

In der Verwal tungsrechtssache 

- Klägerin 

g e g e n 

Bundesrepubl ik Deutschland, 
vert reten durch das Bundesminis ter ium für Inneres, 
Bundesamt für Migration und Flüchtl inge, 
Frankenstraße 210, 
90461 Nürnberg, 
Az: 2 751 130-439, 

- Beklagte 

beteiligt gemäß § 6 Asv lVfG: 
Der Bundesbeauf t ragte für Asy langelegenhei ten, 
Rothenburger Straße 29, 
90513 Zirndorf, 
Az: 2 751 1 3 0 - 4 3 9 , 

/Dre 

hat das Hamburg ische Oberverwal tungsger icht , 5. Senat, durch die Richter 

Prof Dr. Ramsauer , Probst und Niemeyer sowie die ehrenamt l iche Richter in Erdal und 

den ehrenamt l ichen Richter Camin für Recht erkannt: 



1. Das Berufungsver fahren wird eingestellt, soweit die Kläger in ihre hilfsweise ge

stellten Ant räge zu rückgenommen hat. 

2. Die Berufung der Klägerin gegen das aufgrund der mündl ichen Verhandlung vom 

5. September 2005 ergangene Urteil des Verwal tungsger ichts Hamburg wird im 

übrigen zurückgewiesen. 

Die Klägerin trägt die außergericht l ichen Kosten des Berufungsverfahrens. 

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

Hinsichtlich der Kosten des gesamten Verfahrens ist das Urteil vorläufig vollstreckbar, 

Die Klägerin darf die Vol lstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe der auf Grund 

des Urteils vol lstreckbaren Kosten abwenden, falls nicht die Beklagte vor der Vol l

streckung Sicherheit in Höhe der jeweils zu vol ls t reckenden Kosten leistet, 

Die Revision wi rd nicht zugelassen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten werden ( § 1 3 3 
Abs. 1 VwGO) . 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustel lung dieses Urteils durch einen 
bevol lmächt igten Rechtsanwal t oder Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sin
ne des Hochschu l rahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt oder durch eine der in 
§ 3 RDGEG bezeichneten Personen bei dem Hamburg ischen Oberverwaltungsgericht, 
Lübecker tordamm 4, 20099 Hamburg , einzulegen. Jurist ische Personen des öffentlichen 
Rechts und Behörden können sich durch die in § 67 Abs. 4 Satz 4 V w G O genannten Be
schäft igten mit Befähigung zum Richteramt oder als Diplomjur isten im höheren Dienst 
vertreten lassen. In Rechtssachen im Sinne des § 52 Nr. 4 V w G O , in Personalvertre-
tungsange legenhe i ten und in Rechtssachen, die im Zusammenhang mit e inem Arbeits
verhältnis s tehen, einschl ießl ich Prüfungsangelegenhei ten, s ind auch die in § 67 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 5, 7 V w G O bezeichneten Organisat ionen bzw. jur is t ischen Personen als Be
vol lmächt igte zugelassen. Sie müssen durch Personen mit Befähigung zum Richteramt 
handeln, 

Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen (§ 133 Abs. 2 VwGO) . 



Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zuste l lung dieses Urteils durch ei
nen Vertreter wie in Absatz 2 angegeben zu begründen. Die Begründung ist beim Ham-
burgischen Oberverwal tungsger icht e inzureichen. In der Begründung muss die grundsätz
liche Bedeutung der Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung, von der das Urteil 
abweicht, oder der Ver fahrensmange l bezeichnet werden (§§ 133 Abs 3, 132 Abs 2 Nr 
1-3 VwGO) . 

Tatbestand: 

Die Klägerin erstrebt nach Rücknahme des Antrags auf Asy lanerkennung im erstinstanzli

chen Klageverfahren und ihrer hi l fsweise gestel l ten An t rage auf Feststel lung von Ab

sch iebungsverboten im Berufungsverfahren die Feststel lung der Flücht l ingseigenschaft 

nach § 60 A b s 1 Satz 1 Aufen thG. 

Die mitt lerweile 77 jähnge Kläger in ist i ranische Staatsangehör ige Sie reiste nach eigenen 

Angaben im September 1993 nach Deutschland ein und stell te hier e inen Asylantrag, den 

sie dami t begründete, ihr 1996 verstorbener Ehemann sei bis zu seiner Pensionierung in 

den siebziger Jahren Mitgl ied des kaiserl ichen Gehe imdiens tes Savak im Rang eines 

Obersten und verantwort l icher Leiter des Savak in der Stadt gewesen . Nach dem 

Sturz des Schah sei er bis zu seinem Tod im Jahre 1996 polit isch aktiv gewesen Sie 

selbst habe bis zwei Jahre vor se inem Tod als Botin Päckchen "zu gewissen Adressen" 

gebracht. 

Nachdem ihre Tochter 1996 nach Deutschland ausgereist sei, sei sie von den Pasdaran 

immer wieder nach deren Aufenthal t befragt worden. Diese Vernehmungen hatten oft 

mehrere Stunden gedauert . Im Juli 1998 sei sie bei einer so lchen Befragung ohnmächt ig 

geworden und als Wi twe eines Mi l i tärangehörigen in ein vom Militär beaufsicht igtes Kran

kenhaus g e k o m m e n . Von dort aus sei sie direkt mit Hilfe e ines Fluchthelfers mit dem 

Flugzeug nach Deutschland gelangt. Sie habe seit der Hinr ichtung ihres Bruders 1982/83 

Nervenprob leme gehabt und sei deshalb auch bereits zuvor in d iesem Krankenhaus, in 

dem ihre sehr viel jüngere Schwester als Krankenschwester gearbei tet habe, in Behand

lung gewesen . 



Ihr Asylantrag wurde mit Bescheid vom 2. Juni 1999 vollen Umfangs abgelehnt; zugleich 

wurde ihr die Absch iebung angedroht. Im anschl ießenden Klageverfahren (10 VG A 

1483/99) machte die Klägerin erstmals auch exilpolit ische Akt iv i täten gel tend, und zwar 

für die Constitutionalist Party of Iran (CPI). Unter Vor lage einer Reihe von entsprechenden 

Farbfotos als Beleg trug sie vor, sie habe in der Zeit vom 14. Oktober bis zum 18. No

vember 2000 an Protesten gegenüber der Aus länderbehörde in der in 

te i lgenommen. In der mündl ichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht 

teilte ihr Schwiegersohn informator isch mit, er sei wegen seiner pol i t ischen Aktivitäten im 

Iran als Asylberecht igter anerkannt worden. Seine Ehefrau, die Tochter der Klägerin, habe 

nach ihrer Einreise auch einen Asylantrag gestellt, habe dann im Rahmen des Familien

asyls ebenfal ls den Status einer Asylberecht igten erhal ten. Sie ist inzwischen deutsche 

Staatsangehör ige geworden. 

Mit Urteil vom 13. Februar 2001 wurde die Klage abgewiesen. Zu den exilpolit ischen Akti

vitäten für die Consti tut ionalist Party heißt es darin ledigl ich, sie seien zu unbedeutend, 

als dass sie eine beacht l iche Verfo lgungsgefahr begründen könnten. Der Antrag auf Zu

lassung der Berufung blieb ohne Erfolg (Beschl. des Hamburg ischen Oberverwaltungsge-

richts vom 7. August 2 0 0 1 , 1 Bf 308/01.A). Seit dem 23. August 2001 ist das Urteil des 

Verwal tungsger ichts rechtskräft ig. 

Am 28. März 2002 stellte die Klägerin einen weiteren Asylantrag. Zur Begründung trug sie 

vor, sie habe sich inzwischen in exponierter Weise exilpolit isch gegen das Regime im Iran 

betätigt. Da dies den i ranischen Behörden bekannt geworden sei, müsse sie im Falle ihrer 

Rückkehr in den Iran mit polit ischer Verfolgung rechnen. Über e ine mit ihrer in Deutsch

land lebenden Tochter befreundete Iranerin habe sie zunächst die Internationale Födera

tion iranischer Flüchtl inge (IFIR, iranisch: Hambastegi) und über diese dann die Arbeiter-

Kommunis t ische Partei Iran (AKPI) kennengelernt. Sie habe sich davon überzeugt, dass 

diese Organisat ionen für den Iran die richtigen polit ischen Ziele verfolgten und habe sich 

deshalb für sie engagiert . Seit dem 1. Januar 2002 sei sie Mitgl ied der IFR, seit dem 

7. April 2002 auch der AKP I . Auch wenn sie wegen ihres Al ters keine Funktionen mehr 

habe übernehmen können, habe sie doch getan, was „in ihrer Kraft" stehe. 

Unter Vor lage diverser Fotos, die sie jeweils als Tei lnehmerin von Versammlungen zei

gen, trug sie vor, sie habe seit Anfang 2002 an mehreren von der AKPI organisierten De-



monstrat ionen vor i ranischen Auslandsver t retungen vor al lem in Hamburg , aber auch in 

Berlin und Köln te i lgenommen, Flugblätter verteilt und regelmäßig an den Si tzungen der 

Sekt ion Hamburg der IFIR te i lgenommen. Auf der 10. IFIR-Konferenz im Februar 2002 

habe sie einen selbstverfassten Text vorgetragen, der sich krit isch mit der Rolle der F rau

en im Iran auseinandergesetzt habe. Außerdem habe sie am Kongress anlässlich des 

11. Jahrestages der Gründung der AKPI te i lgenommen und sich dort um den Büchert isch 

gekümmer t . 

Ferner legte die Klägerin ein Attest des Facharztes für Psychiatr ie Dr. vom 

8. April 2002 vor, wonach sie seit Januar 2001 dort wegen einer „rezidiv ierenden depres

siven Störung - schwere Episode ohne psychot ische Symptome" und einer „somatofor-

men Schmerzstörung in Behandlung sei und regelmäßig Med ikamente nehmen müsse. 

Mit Bescheid vom 25. Apri l 2003 lehnte die Beklagte die Durchführung eines wei teren 

Asylver fahrens und die Änderung des Bescheides vom 2. Juni 1999 im Hinblick auf Fest

stel lungen zu § 53 AusIG ab. Die Voraussetzungen für ein Wiederaufgre i fen des Ver fah

rens nach § 51 VwVfG seien nicht erfüllt. Dies würde nicht nur voraussetzen, dass sich 

die Sach- und Rechts lage geändert habe, sondern auch, dass die Änderungen sich zu 

gunsten der Antragstel ler in auswirkten, d. h. zu einer der beantragten Feststel lungen führ

ten. Da d ies nicht der Fall sei , komme auch ein Wiederaufgre i fen des Verfahrens im Er

messenswege nach § 49 VwVfG nicht in Betracht. Die von der Klägerin vorgetragene 

exi lpol i t ische Betät igung könne nur dann erhebl ich sein, wenn ,der Betreffende nach au

ßen erkennbar, persönl ich exponiert und regimefeindl ich aktiv' geworden sei. Von Bedeu

tung seien dabei Ernsthaft igkeit der pol i t ischen Überzeugung, Art, Dauer und Intensität 

der exil lpolit ischen Betät igung sowie die Frage, ob die Ak t ionen sich als Fort führung einer 

bereits im Heimat land betät igten festen Überzeugung darstel l ten. 

Nach d iesen Maßstaben könne im Falle der Klägerin eine beacht l iche Verfo lgungsgefahr 

wegen exi lpol i t ischer Betät igung nicht angenommen werden . Zwar würden derart ige ge

gen das Reg ime im Iran ger ichtete Akt iv i täten durch Informanten überwacht und Tei lneh

mer von Demonst ra t ionen durch F i lmaufnahmen erfasst. Die i ranischen Behörden hätten 

ein Ver fo lgungs in teresse aber nur an solchen Personen, deren Akt iv i täten „über den Rah

men massentyp ischer und niedrigprofi l ierter Ersche inungsformen exilpol i t ischer Proteste" 

h inausgingen. Dabei seien als Gefährdungsparameter vordergründig das Potenzial sowie 



die eventuelle Gewaltberei tschaft der jeweil igen Organisat ion heranzuziehen Am größten 

sei der Gefahrdungsdruck bei Organisat ionen, die auf Grund von Gueri l laaktivitaten im 

Iran als terrorist isch eingestuft wurden. Es sei davon auszugehen, dass „dieses Gefähr

dungsparameter auch bezügl ich der Reform des iranischen Strafgesetzbuches vom 9. Juli 

1996, welche die poli t ische Betät igung für staatsfeindl iche Organisat ionen im Ausland 

unter Strafe stellt (Art 498 - 500), angelegt wird. " 

Am 8. Mai 2003 hat die Klägerin die vor l iegende Klage erhoben. Für ein Wiederaufgreifen 

des Verfahrens nach § 51 VwVfG müsse es ausreichen, dass die Änderung der Sach-

und Rechtslage eine für den Betroffenen günst igere Entscheidung mögl ich erscheinen 

lasse. Die Mitgl iedschaften in der IFIR (Hambastegi) und der AKPI bestünden erst seit 

dem 1. Februar 2002 bzw dem 7. Apri l 2002 und begründeten damit eine Änderung der 

Sachlage. Ihre Aktivi täten in diesen Organisat ionen seien „alles andere als untergeordne

ter Natur. Sie habe sich nicht auf eine schlichte und stille Te i lnahme an Protestveranstal

tungen beschränkt, sondern sich aktiv eingesetzt. Sie habe damit gezeigt, dass sie „sich 

mit der pol i t ischen Arbei t und den polit ischen Zielen vom Verein und der Partei identifiziert 

und für diese auch bereit ist, zu kämpfen" . 

Es müsse auch angenommen werden, dass ihre Aktivi täten dem iranischen Geheimdienst 

nicht verborgen gebl ieben seien. Es sei bekannt, dass exi lpol i t ische Akt iv i täten durch In

formanten und Mitarbeiter des Geheimdienstes ausgeforscht und dokument ier t wurden. 

Nach den iranischen Strafbest immungen werde bereits die bloße Mitgl iedschaft in einer 

Organisat ion, deren Ziele gegen die islamische Republik gerichtet seien und die die Si

cherheit des Landes bedrohten, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren bestraft. 

Derart ige Strafverfahren wurden nicht nach rechtsstaatl ichen Maßstaben durchgeführt 

und sie, die Klägerin, müsse Misshandlungen und Folter befürchten. Das gelte für Mitglie

der ihrer Organisat ion, der AKPI , in besonderer We ise . 

Z u m weiteren Beleg für diverse Krankhei ten und Pflegebedürft igkeit hat die Klägerin meh

rere ärztl iche Atteste vorgelegt, aus denen hervorgeht, dass sie sich nicht nur in psychiat

rischer Behandlung befindet, sondern auch unter Harninkonttnenz (es wurde eine sog. 

Descensus-OP durchgeführt) , unter Osteoporose (chronisch-degenerat ives HWS-BWS-

LWS-Syndrom), Gonar throse und Migräne leide. 



Die Klägerin hat nach Rücknahme des auf die Anerkennung als Asylberecht igte ger ichte

ten Antrags in der mündl ichen Verhandlung zu der für die übr igen Beteil igten n iemand 

erschienen war, beantragt, 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 25.04.2003 zu verpf l ichten 

festzustel len, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs 1 Satz 1 AufenthG hinsicht

lich des Iran vor l iegen, 

hi l fsweise die Beklagte zu verpf l ichten festzustel len, dass die Voraussetzungen e i 

nes Absch iebungsverbotes gemäß § 60 Absätze 2 bis 7 Aufen thG vorl iegen. 

Das Verwal tungsger icht hat die Klage mit dem aufgrund mündl icher Verhandlung vom 

5 .Sep tember 2005 ergangenen Urteil hinsichtl ich der noch im Streit befindl ichen Ant räge 

abgewiesen. Es hat die Frage, ob die Voraussetzungen für die Durchführung eines wei te

ren Asy lver fahrens nach § 71 Abs . 1 Asy lVfG i.V.m. § 51 A b s . 1 - 3 V w V f G vorl iegen, 

ebenso offen gelassen, wie die Frage, ob § 28 Abs . 2 Asy lV fG der Berufung auf Nach-

f luchtgründe für die Feststel lung der Voraussetzungen des § 60 Abs . 1 Satz 1 AufenthG 

entgegensteht . Eine Feststel lung nach § 60 Abs . 1 Satz 1 Au fen thG komme schon des

halb nicht in Betracht, weil die Klägerin wegen ihrer exi lpol i t ischen Betät igung keine Ver

fo lgungsmaßnahmen befürchten müsse . 

Nach den ver fügbaren Erkenntnisquel len sei davon auszugehen , dass exilpolit ische Akt i 

vi täten nur dann mit h inreichender Wahrschein l ichkei t e ine Ver fo lgungsgefahr begründe

ten, wenn der Asylbewerber nicht nur e infaches passives Mitgl ied sei , sondern sich exil-

polit isch in gewisser We ise exponiert habe Dies könne im Fall der Klägerin nicht ange

nommen werden . Wede r bei den Demonstrat ionen noch bei den von ihr geschi lderten 

Versammlungen habe sie eine maßgebl iche Rolle gespiel t . An dieser Einschätzung ände

re sich auch nichts im Hinblick darauf dass die AKPI unverhohlen auf den Sturz der isla

mischen Republ ik hinarbei te. W a s den Einsatz für Organ isat ionen wie die AKPI betreffe, 

müsse e ine „Gesamtschau" der exi lpol i t ischen Akt iv i täten der e inzelnen Person erfolgen. 

Dabei sei im Fall der Kläger in zu beachten, dass sie mit der Ideologie der AKPI „allenfalls 

in ger ingem Maß vertraut" erscheine und dass sie sich zuvor für die Constitutionalist Par

ty of Iran (CPI) engagier t habe, einer Organisat ion, die mit der Ideologie der AKPI in kei

ner We ise übere ins t imme. Dies spreche auch vor d e m Hintergrund des vergleichsweise 

hohen Al ters der Klägerin nicht für eine beachtl iche Ver fo lgungsgefahr . Auch Abschie-



bungsverbote nach § 60 Abs 2 - 7 AufenthG hat das Verwal tungsger icht verneint. Für die 

Behandlung der von der Klägerin vorgetragenen Krankheiten sei ein weiterer Aufenthalt in 

Deutschland nicht zwingend erforderl ich, auf ihre Tochter sei die Klägerin nicht angewie

sen. Im Iran ver fuge sie immerhin noch über eine jüngere Schwester . 

In ihrem am 2 6 . O k t o b e r 2005 gestel l ten Antrag auf Zulassung der Berufung hat die Klä

gerin geltend gemacht , das Verwal tungsger icht habe den Umstand unberücksicht igt ge

lassen, dass sie nicht nur Mitglied der AKPI sondern auch der IFIR sei und dass sie auf 

den Protestveranstal tungen regelmäßig feindliche Parolen gegen das iranische Regime 

gerufen habe. Auch handele es sich bei der AKPI um eine der "am vehementesten be

kämpften und best gehassten Gruppierungen". Im übrigen habe sie dargelegt und unter 

Beweis gestellt, dass ihre Aktivi täten und ihre Mitgl iedschaften den iranischen Behörden 

bekannt geworden seien. Es müsse unterschieden werden zwischen der Wahrscheinl ich

keit der Kenntn isnahme und der Wahrscheinl ichkeit , mit der bekannt gewordene Aktivitä

ten verfolgt würden. 

Von „niedrig profi l ierten" Akt ivi täten könne im Fall der Klägerin nach den von ihr im einzel

nen vorgetragenen Umständen nicht die Rede sein. Selbst wenn ihre Aktivi täten aber 

nicht herausgehobener Natur seien soll ten, wäre die Verneinung einer Verfolgungsgefahr 

nicht gerechtfert igt. Es müsse nämlich berücksichtigt werden dass sie wegen der von ihr 

entfalteten Akt iv i täten im Iran mit einer Strafe von bis zu fünf Jahren bedroht werde. Hier

zu habe das Verwal tungsger icht keinerlei Über legungen angestell t . Sonst hätte es zu dem 

Ergebnis ge langen müssen, dass eine Verurtei lung der Klägerin im Falle ihrer Rückkehr 

„beachtl ich wahrschein l ich" sei, W e n n ihr Verhal ten im Iran strafbar sei, dann müsse zur 

Verneinung der Verfo lgungsgefahr näml ich umgekehrt erwiesen sein, dass sich die Straf

androhung nicht realisieren werde . Es stelle sich jedenfal ls die grundsätzl iche Frage, ob 

der i ranische Staat im Hinblick auf Personen mit bekannt gewordenen exilpolittschen Akti

vi täten für die AKPI , die nach i ranischem Recht strafbar seien, regelmäßig und unabhän

gig davon, ob diese Aktivi täten als herausgehoben zu quali f izieren seien, ein Interesse an 

einer poli t ischen Verfo lgung habe. Die Klägerin zahle auch nicht zu dem Personenkreis, 

deren Verhal ten der Gesetzgeber mit der Neuregelung des § 28 Abs . 2 AsylVfG habe 

treffen wol len. 
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Mit dem Antrag auf Zu lassung der Berufung hat die Klägerin wei ter ausführl ich zu Ab

schiebungshindernissen nach § 60 Abs . 7 Satz 1 Aufen thG vorget ragen, sie leide unter 

verschiedenen Krankhei ten, sei mittel los und könne sich e ine Behand lung im Iran, selbst 

wenn eine Behandlungsmögl ichkei t zur Verfügung s tehen soll te, nicht leisten. Ihre 

Schwester im Iran sei herz- und nervenkrank, Rentner in und werde von ihrem Ehemann 

schikaniert. Von ihr könne sie keine Hilfe erwarten. 

Mit Beschluss vom 1 0 . J a n u a r 2006 hat das Oberverwal tungsger icht die Berufung wegen 

grundsätzl icher Bedeutung insoweit zugelassen, als die Kläger in beantragt, die Beklagte 

zu verpfl ichten festzustel len dass die Voraussetzungen des § 60 A b s . 1 Satz 1 AufenthG 

vorl iegen. Im übrigen - hinsichtl ich der hi l fsweise gestel l ten An t rage auf Feststel lung von 

Absch iebungsverboten nach § 60 Abs 2 - 7 AufenthG - hat das Gericht den Antrag auf 

Zulassung der Berufung mangels Vor l iegens von Zu lassungsgründen abgelehnt 

Mit der am 3 0 . J a n u a r 2006 begründeten Berufung vertieft die Klägerin ihr Vorbr ingen, 

wonach sie „in ihrer Eigenschaft insbesondere als Mitgl ied der A K P I an diversen, vor

nehml ich vor dem Genera lkonsulat und der Botschaft der is lamischen Republik Iran in 

Hamburg und Berl in s tat tgefundenen Demonstrat ionen und Protestmärschen (Anzahl 9 

und 2), an Bücher t isch- und Flugblat tvertei lungsakt ionen (Anzahl 4 und 3), Sonderveran

stal tungen und Si tzungen der genannten Föderat ion und Partei (u.a. an der 10. Konferenz 

der Föderat ion in der Zeit vom 8. bis 10. Februar 2002 in Essen und Hagen, am 11 Jah

restag der Partei am 7. Dezember 2002 in Köln und am 5. Kongress der Partei in Bochum 

im September 2004 te i lgenommen, im übrigen im R a h m e n von Demonstrat ionen auch 

regelmäßig regimefeindl iche Parolen ausgerufen und zwei regimefe indl iche Texte verfasst 

und öffentl ich vorget ragen" habe. Sie sei damit in exponierter We ise für die regimefeindl i

che Partei AKPI aufgetreten. Sie habe sich strafbar gemacht und müsse im Iran mit poli

t isch motiv ierten Repressal ien rechnen zumal es sich bei der A K P I um eine antirel igiöse 

ant i is lamische, latent gewal tberei te Organisat ion handele. 

Nach Rücknahme der auf Feststel lung von Absch iebungsverboten nach § 60 Abs . 2 - 7 

AufenthG ger ichteten Hi l fsanträge beantragt die Klägerin, 

unter Au fhebung des Bescheides der Beklagten vom 25. Apri l 2003 und des Ur

tei ls des Verwal tungsger ichts Hamburg vom 5 September 2005, soweit sie e r tge -
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gen stehen, die Beklagte zu verpf l ichten, die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 

Satz 1 AufenthG bezügl ich des Iran festzustel len. 

Die Beklagte beantragt, 

die Berufung zurückzuweisen. 

Der Beteil igte ist - wie schriftsätzlich angekündigt - zur mündl ichen Verhandlung nicht 

erschienen. In der Sache trägt er vor, die beantragte Feststel lung der Flücht l ingseigen

schaft müsse an § 28 Abs. 2 AsylVfG scheitern, da die Klägerin die Umstände selbst ge

schaffen habe, aus der sie im vor l iegenden Folgeverfahren ihre Verfolgungsfurcht herlei

te. 

Für das mündl iche Vorbr ingen der Klägerin wird auf das Protokoll der Berufungsverhand

lung vom 13. Januar 2010 Bezug genommen, Die das Folgeantragsverfahren betreffen

den Sachakten der Beklagten sowie die das erste Asylver fahren betreffenden Gerichtsak

ten haben dem Gericht vorgelegen. 

Entscheidungsgründe: 

1. Soweit die Klägerin die Berufung zurückgenommen hat, ist das Berufungsverfahren 

entsprechend § 92 Abs. 3 Satz 1 VwGO einzustel len. 

2. Mit dem Antrag auf Feststel lung der Flücht l ingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 Satz 1 

AufenthG ist die Berufung zulässig, insbesondere mit dem am 30. Januar 2006 e ingegan

genen Schriftsatz fr istgerecht begründet worden (§ 124a Abs. 6 Satz 1 VwGO) . Sie ist 

aber nicht begründet. Das Verwaltungsger icht Hamburg hat die Klage insoweit zu Recht 

abgewiesen. Ob die Beklagte den Folgeantrag nach § 71 Abs. 1 Asy lVfG zu Recht als 

unzulässig behandel t hat, bedarf keiner Entscheidung (a). Sie hat es näml ich im Ergebnis 

zutreffend abgelehnt, für die Klägerin die Flücht l ingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 Satz 1 

AufenthG festzustel len (b). 

- 1 1 -
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a) Ein Folgeantrag i. S. d. § 71 Abs . 1 Asy lVfG liegt vor. Der Ant rag der Klägerin wurde von 

ihrem damal igen Prozessbevol lmächt ig ten am 28. Marz 2002 gestel l t , das erste Asylver

fahren war mit Zugang des Beschlusses des H m b O V G v o m 7. August 2001 (1 Bf 

308/01 A) unanfechtbar abgesch lossen worden. Die von der Kläger in mit dem Folgean

trag vorgebrachten exi lpol i t ischen Akt iv i täten stellen eine Änderung der dem ablehnenden 

Bescheid vom 2. Juni 1999 zugrunde l iegenden Sachlage i.S. des § 51 Abs . 1 Nr. 1 

VwVfG dar, weil es sich sowohl bei der Mitgl iedschaft der Klägerin in den beiden exilpoliti

schen Organisat ionen IF/R und AKPI als auch bei ihren für d iese entfal teten Aktivi täten 

um Umstände handelt, die erst im Jahre 2002 eingetreten s ind. Damit l iegen Tatsachen 

vor die objektiv neu s ind, wei l sie bis zum Abschluss des vo rangegangenen Asylver fah

rens noch nicht e ingetreten waren. Dass die Klägerin exi lpol i t ische Akt iv i täten bereits im 

Erstverfahren vorget ragen hatte, steht der Annahme einer neuen Sachlage nicht entge

gen weil sich die für den Folgeantrag maßgebl ichen Akt iv i täten nach Art und Umfang 

nicht als bloße For tsetzung ihres f rüheren Engagements darste l len. Seinerzeit hatte sich 

die Klägerin für die Monarch is ten eingesetzt, was im Hinblick darauf, dass ihr verstorbe

ner Ehemann in der Schah-Zei t beim Savak ein höheres Amt bekleidet haben soll, nach

vol lziehbar ist. Abgesehen davon, dass das noch im ersten Asy lver fahren vorgetragene 

exilpol i t ische Engagement sich auf wenige Wochen beschränkte, handelt es sich bei dem 

Einsatz für die AKPI und die IFIR um Aktivitäten die sich nach pol i t ischer Ausr ichtung und 

Bedeutung sowie nach ihrer Intensität wesent l ich von den f rüheren unterscheiden. Sie 

weisen auch sonst ke inen inneren Zusammenhang mit dem Engagement für die CPI im 

Erstverfahren auf Nach § 51 Abs . 3 Satz 1 VwVfG i. V. m. § 71 A b s . 1 Asy lVfG muss der 

Folgeantrag innerhalb von 3 Monaten gestellt werden, nachdem der Antragstel ler Kennt

nis von den Gründen für das Wiederaufgre i fen des Ver fahrens erhal ten hat. Diese Frist ist 

hier e ingehal ten. Die vorget ragenen Aktivi täten wie auch die Mitg l iedschaften in den bei

den Exi lorganisat ionen dat ieren sämtl ich aus dem Jahr 2002 und der Zeit danach. 

Die Beklagte hat das Vor l iegen einer neuen Sachlage i. S. des § 51 Abs . 1 Nr. 1 VwVfG 

mit der Begründung verneint , die vorgetragenen exi lpol i t ischen Akt iv i täten der Klägerin 

konnten jedenfal ls im Ergebnis nicht zur Anerkennung als Asyl berecht igte bzw. zur Fest

stel lung nach § 60 A b s 1 Satz 1 Aufen thG führen, wei l es sich ledigl ich um „niedrig profi

lierte" Akt ivi täten handele , die eine Verfo lgungsgefahr nicht begründen könnten. Ein Wie-

deraufgrei fen k o m m e schon deshalb nicht in Betracht. 
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Ob schon im Rahmen der Zulässigkeit eines Antrags auf Wiederaufgre i fen nach § 51 Abs . 

1 VwVfG festgestel l t werden muss, dass die vorgetragenen Gründe im Ergebnis eine 

günst igere Entscheidung rechtfert igen, erscheint fragl ich. Viel spricht dafür, dass es für 

das Wiederaufgre i fen eines Verwal tungsverfahrens nach § 51 Abs . 1 VwVfG als ausrei

chend angesehen werden muss, dass eine Anerkennung aufgrund der neu vorgetragenen 

Gründe nicht von vornherein ausscheidet. Erst das Wiederaufgre i fen des Verfahrens er

laubt eine nähere Prüfung von Amts wegen mit dem Ziel festzustel len, ob aufgrund des 

Vorbr ingens eine neue Sachprüfung geboten ist (vgl Funke-Kaiser in GK-AsylVfG, Stand 

10/2009, § 71 Rn. 156 ff mwN Marx, Asy lVfG, 7 Auf l . 2009, § 28 Rn. 157 f). Die Frage 

bedarf indessen hier keiner näheren Erörterung, weil s ich die Klage nicht auf das Wieder

aufgreifen des Ver fahrens richtet, sondern - wie nach der Rechtsprechung geboten (vgl 

nur BVerwG, Urt. v 10. 2. 1998, BVerwGE 106, 171) - unmittelbar auf die Feststel lung der 

Flüchtl ingseigenschaft, wesha lb die Voraussetzungen für das Wiederaufgrei fen des Ver

fahrens nur als Vor f rage eine Rolle spielen, die jedenfal ls dann nicht abschl ießend beant

wortet werden muss, wenn die beantragte Feststel lung nicht erfolgen kann. So l iegen die 

Dinge hier. 

b) Die Voraussetzungen des § 60 Abs . 1 Satz 1 AufenthG können im Falle der Klägerin 

nicht festgestel l t werden . Zwar lässt sich die Frage, ob die von ihr vorgetragenen Aktivi tä

ten für exi lpol i t ische Organisat ionen im Falle einer Rückkehr der Klägerin in den Iran mit 

beachtl icher Wahrschein l ichkei t die Gefahr einer pol i t ischen Verfo lgung begründen könn

ten, derzeit nicht ohne wei teres beantworten (aa). Eine Prüfung dieser Frage ist indessen 

entbehrl ich, wei l der Feststel lung der Flücht l ingseigenschaft jedenfal ls § 28 Abs . 2 

Asy lVfG entgegensteht (bb). Ein Verstoß der dann getroffenen Regelung gegen Art. 30 

des Abkommens über die Rechtsstel lung der Flüchtl inge (Genfer Flücht l ingskonvention -

GFK) vom 28. 7. 1951 (BGBl II 1953 S 560) oder gegen Art. 5 Abs . 3 der Richtlinie 

2004/83/EG des Rates über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von 

Dr i t ts taatsangehöngen oder Staatenlosen als Flüchtl inge oder als Personen, die ander

weit ig internat ionalen Schutz benöt igen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schut

zes (Qualif ikationsrichtl inie) vom 29 4 2004 ABI L 304/12) liegt nicht vor (cc). 

aa) Auf der Grund lage der bisherigen Auskunfts lage hat die Rechtsprechung die beachtl i

che Gefahr einer pol i t ischen Verfolgung für den Fall der Rückkehr aufgrund exilpolit ischer 

Aktivi täten von iranischen Staatsangehör igen regelmäßig nur dann angenommen, wenn 
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der Einzelne als Person eine herausgehobene Stellung innerhalb einer regimefeindl ichen 

Organisat ion e ingenommen oder sonst durch seine Akt iv i täten Aufmerksamkei t auf sich 

als Person gezogen hat. Die bloße Mitgl iedschaft in einer solchen Organisat ion wird eben

so wenig für ausre ichend angesehen wie die bloße Tei lnahme an e inzelnen Veranstal tun

gen wie Demonst ra t ionen, Zusammenkün f ten , Kongressen usw. Beacht l iche Furcht vor 

polit ischer Ver fo lgung müssen danach nur diejenigen haben, d ie en tweder leitende Funk

t ionen innehaben oder auf andere Weise als Exponenten der Oppos i t ion besonders auf

fallen. Ob dies der Fall ist, w i rd aufgrund einer Gesamtbewer tung von Art und Intensität, 

Dauer usw. best immt. Die Rechtsprechung geht in d iesem Z u s a m m e n h a n g davon aus, 

dass das i ranische Reg ime exi lpol i t ische Aktivi täten seiner Staatsangehör igen in Deutsch

land beobachtet und auch dokument ier t . Angesichts der Vielzahl der zu überwachenden 

Personen aus dem Iran und Akt iv i täten von Exi lorganisat ionen sol len aber nur solche Ira

ner naher ins Visier g e n o m m e n und im Falle einer Rückkehr mit beacht l icher Wahrschein

lichkeit einer Ver fo lgung ausgesetzt sein werden, die sich in besonders qualif izierter Wei 

se engagiert haben und deren Akt iv i täten als besonders herausgehoben wahrgenommen 

werden (OVG Ber l in-Brandenburg, Urt. v. 16. 9. 2009 - 3 B 12 07, jur is, O V G Bautzen, 

Beschl. vom 3. 6. 2009, A 2 A 722/08, juris „erhebliche, den Bestand des Staates gefähr

dende opposi t ionel le Akt iv i täten", OVG Bremen, Urt. vom 9. 1. 2008 - 2 A 176/06, juris „in 

herausragender We ise betätigt "). 

Ob dieser Maßstab auch für Fälle gel ten darf, in denen sich Personen - w ie hier die Klä

gerin - gerade für die AKPI und zudem in einer We ise engag ieren, die den iranischen 

Aus landsver t re tungen nicht verborgen bleibt, erscheint indessen aus drei Gründen frag

lich. Erstens ist zweifelhaft , ob das Regime im Iran bei Mitgl iedern der AKPI wegen deren 

Programmat ik oder deren Akt iv i täten einen besonderen Maßstab anlegt, wenn es um 

Maßnahmen gegen zurückkehrende Regime-Gegner geht. Zwei tens wäre zu f ragen, un

ter welchen Vorausse tzungen im Iran die Strafbest immungen wegen exilpolit ischer Betä

t igung tatsächl ich zur Anwendung gebracht werden. Drit tens schl ießl ich wäre zu prüfen, 

ob sich im Zuge der Verschär fung der innenpoli t ischen Si tuat ion seit den Wah len im 

Sommer 2009 die Gefahr erhöht hat, allein wegen exi lpol i t ischer Akt iv i täten während des 

Aufenthal ts in Deutschland im Iran verfolgt zu werden. Diesen F ragen , die sich trotz des 

Alters der Klägerin von nunmehr 77 Jahren stellen, müsste wei ter nachgegangen werden, 

bevor über d ie Vorausse tzungen des § 60 Abs . 1 Satz 1 Au fen thG in ihrem Fall abschlie

ßend entschieden werden könnte . Im vor l iegenden Fall bedür fen sie aber keiner näheren 
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Prüfung, weil e ine Feststel lung der Flüchtl ingseigenschaft zugunsten der Klägerin bereits 

aus anderen Gründen ausscheidet . 

bb) Einer Feststel lung der Flüchtl ingseigenschaft der Klägerin nach § 60 Abs . 1 Satz 1 

AufenthG steht § 28 Abs . 2 Asy lVfG im W e g e . Diese Vorschri f t verbietet die begehrte 

Feststel lung in e inem Folgeverfahren jedenfal ls im Regelfal l dann, wenn der Asylbewer

ber die Umstände selbst geschaffen hat, auf die er die Verfo lgungsgefahr stützt. Diese 

Vorschrift ist in ihrer Erst fassung (Art. 3 Nr. 18 des Zuwanderungsgesetzes v. 30. Juli 

2004 (BGBl I S 1950) zwar erst am 1. Januar 2005 in Kraft getreten, erfasst nach zutref

fender, nahezu einhel l iger Auf fassung aber auch Folgeanträge, die bereits zu einem frü

heren Zeitpunkt gestell t worden sind, weil insoweit der Grundsatz des § 77 Abs . 1 Satz 1 

AsylVfG eingreift, wonach es maßgebl ich auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der 

gericht l ichen Entscheidung ankommt (BVerwG, Urt. vom 18.12.2008, NVwZ 2009, 730, 

7 3 1 , O V G Koblenz, Beschl v. 5. 1. 2006, A u A S 2006, 102, Funke-Kaiser, GK-AsylVfG, 

Stand 10/2009, § 28 Rn. 71 m w N , Marx, Asy lVfG, 7. Auf l 2009, § 28 Rn. 135, a A - so

weit ersichtl ich - ledigl ich VG Meiningen, InfAusIR 2007, 159, 162). Verfassungsrecht l iche 

Bedenken gegen die hiernach angenommene tatbestandl iche Rückanknüpfung der Vor

schrift unter dem Aspekt der unechten Rückwirkung bestehen nicht. Gesichtspunkten des 

Vert rauensschutzes kann im Rahmen der in der Vorschrif t vorgesehenen Ausnahme 

Rechnung get ragen werden. 

Die Voraussetzungen des § 28 Abs . 2 AsylVfG l iegen vor. Als „Umstände" sind alle Hand

lungen, Verha l tensweisen und Äußerungen anzusehen, die geeignet sind, eine Verfol

gungsgefahr i. S. des § 60 Abs . 1 Satz 1 AufenthG herbeizuführen (Hailbronner, AusIR, 

Bd III, B 2, Stand 8/2009, § 28 Asy lVfG Rn. 42). Gerade exilpol i t ische Aktivi täten gehören 

zu den Umstanden, die von § 28 Abs . 2 Asy lVfG erfasst werden sollen. Sinn und Zweck 

der Vorschrif t ist es näml ich, dem Ausländer den Anreiz zu nehmen, nach der Ausreise 

aus dem Heimat land, für die keine Ver fo lgungsgründe maßgebl ich waren, und nach ei

nem negativ abgesch lossenen Asylverfahren Nachf luchtgründe zu schaffen, um damit ein 

weiteres Asy lver fahren betreiben zu können (vgl. die Begr . des Entwurfs in BT-Dr 15/420, 

S 110 BT-Dr 14/7387 S 102). Mit ihren exi lpol i t ischen Akt iv i täten hat die Klägerin die 

mögl icherweise eine Gefahr begründenden Umstände selbst geschaf fen, weil sie unmit

telbar auf ihr e igenes Handeln zurückgehen. Sie lassen sich nicht hinweg denken, ohne 

dass die vorgetragene Verfolgungsgefahr entfiele. 
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Ohne Erfolg beruft sich die Kläger in in d iesem Zusammenhang darauf, sie habe sich aus 

tiefer innerer Überzeugung für die beiden exilpoli t ischen Organisat ionen engagiert und 

nicht lediglich in der Absicht sich Nachf luchtgründe zur Ge l tendmachung in e inem Folge-

verfahren zu verschaffen. Die Anwendbarke i t des § 28 A b s . 2 Asy lV fG hängt nicht davon 

ab, aus welchen Gründen die Umstände geschaffen wurden , die zu den Nachf luchtgrün-

den führen. Insbesondere kommt es nicht darauf an, ob im Einzelfal l Anhal tspunkte für 

missbräuchl iches Handeln vor l iegen. Ob von einer regelhaften Missbrauchsvermutung 

gesprochen werden kann (so BVerwG, Urt. v. 18. 12. 2008 NVwZ 2009, 730 731), bedarf 

keiner Entscheidung. Jedenfal ls geht das Gesetz in § 28 Abs . 2 Asy lVfG erkennbar davon 

aus, dass ein Asy lbewerber den Schutz des § 60 Abs . 1 Satz 1 Au fen thG im Regelfall 

nicht soll in Anspruch nehmen können, wenn er nach abgesch lossenem Erstverfahren die 

Ver fo lgungsgründe auf die er sich im Folgeverfahren beruft, aus e igenem Entschluss und 

ohne Risiko selbst geschaf fen hat, weil er nicht in g le ichem M a ß e Schutz und Fürsorge 

verdient wie derjenige, der einer Ver fo lgung im Heimat land ausgesetzt war 

Ebenfal ls ohne Erfolg beruft sich die Klägerin hier darauf, es lägen d ie Voraussetzungen 

dafür vor, von dem Regelausschluss des § 28 Abs . 2 Asy lV fG eine Ausnahme zuzulas

sen. Das Gesetz selbst benennt die Voraussetzungen für e ine solche Ausnahme zwar 

nicht ausdrückl ich, sie e rgeben sich aber aus dem systemat ischen Zusammenhang , in der 

die Vorschri f t steht, sowie aus ihrem Sinn und Zweck Da der Regelausschluss des § 28 

Abs . 2 Asy lV fG auf der Vermutung beruht, dass der Aus länder die Umstände, die im Fol

gever fahren vorgetragen werden , deshalb geschaffen hat, um damit in e inem Folgever

fahren erfolgreich zu sein, ist ein Ausnahmefa l l dann anzunehmen , w e n n die Schaffung 

der Nachf luchtgründe hinreichend eindeut ig auf andere Ursachen zurückzuführen ist. Für 

die Schaf fung der Umstände aus denen die Ver fo lgungsgefahr hergelei tet wird, müssen 

danach Gründe vor l iegen, d ie so gewicht ig sind, dass es auch unter Beachtung der ge

setzgeber ischen Zie lsetzung, Anre ize für die Schaffung von Nachf luchtgründen zur 

Durchführung von Folgever fahren zu vermeiden, gerechtfert igt erscheint, d e m Asylbewer

ber denselben Schutz z u k o m m e n zu lassen, den Asy lbewerber bei beachtl icher Verfol

gungsgefahr auch sonst gen ießen . Die Neufassung ist auch erkennbar von dem Ziel be

st immt, für Asyl fo lgeverfahren st rengere Maßstäbe an die Berücksicht igungsfähigkei t von 

Nachf luchtgründen anzu legen als im Erstverfahren (BVerwG, a a O , NVwZ 2009, 730, 

732 Hai lbronner, aaO § 28 Rn 46 Funke-Kaiser Asy lVfG § 28 Rn 67, aA Marx, 
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AsylVfG § 28 Rn. 170). Für derart ige „gute Gründe" ist der Asylbewerber selbst darle-

gungs- und beweispf l icht ig (BVerwG a a O NVwZ 2009, 730, 732). 

Die Klägerin hat solche „guten Gründe weder vorgetragen noch sind sie für das Gericht 

sonst ersichtl ich. Im vor l iegenden Fall ist nicht einmal erkennbar, dass ihr exilpolit isches 

Engagement sich als konsequente Fortführung einer bereits im Heimatland entwickelten 

und betätigten pol i t ischen Überzeugung erweist, was nach der f rüheren Fassung des § 28 

Abs . 2 Asy lVfG ausgereicht hätte (vgl insoweit Hailbronner, AusIR, Stand August 2009, B 

2 AsylVfG § 28 Rn. 45 mit umfangreichen Nachweisen, krit isch bereits Funke-Kaiser, GK-

AsylVfG, Stand 10/2009, § 28 Rn. 67). Aus ihrem Vorbr ingen im Erstverfahren ergeben 

sich keine Anhal tspunkte dafür, dass sie sich bereits vor ihrer Ausre ise aus dem Iran für 

die nunmehr verfolgten pol i t ischen Ziele und Grundüberzeugungen eingesetzt hätte. Ihre 

zunächst entfalteten exi lpol i t ischen Aktivi täten für die Consti tut ional ist Party of Iran deuten 

vielmehr darauf hin, dass sie sich anfänglich eher den pol i t ischen Überzeugungen ihres 

verstorbenen Ehemannes verpfl ichtet gefühlt haben könnte, der während des Schah-

Regimes eine höhere mil i tärische Posit ion innehatte. Aber auch insoweit ergibt sich keine 

ernsthafte Kontinuität ihres Engagements . Nach e igenen Angaben hatte sie zwar zu Leb

zeiten ihres Ehemannes gelegentl ich Kurierdienste für d iesen übernommen, aber sonst 

keinerlei e igene pol i t ische Aktivi täten entfaltet. Auch die Ausre ise aus dem Iran hat sie im 

wesent l ichen mit den Befragungen wegen des Verschwindens ihrer Tochter begründet, 

nicht mit einer Ver fo lgungsgefahr wegen eigenen Engagements . Es kann deshalb unent

schieden bleiben, ob es für die Annahme einer Ausnahmelage ausreichen könnte, dass 

sich die exilpohtische Betät igung als Fortsetzung eines entsprechenden Engagements im 

Heimatland darstellt ( insoweit eher ablehnend BVerwG, a a O , NVwZ 2009, 730, 732). 

Es ist auch nichts dafür ersichtl ich, dass sich die Klägerin aus anderen Gründen in einer 

Not- oder Zwangssi tuat ion befunden haben könnte, die sie zur Schaffung der Nachflucht-

gründe g le ichsam zwingend veranlassen musste. Nach ihrer e igenen Darstel lung hat sich 

die Klägerin in Übere inst immung mit den Zielen der beiden Exi lorganisat ionen gesehen 

und sich deshalb entschlossen, sich für diese zu engagieren. Danach war es ihr freier 

Entschluss, sich für die Sache der Opposit ion zu engag ieren. Insoweit liegt gerade der 

Regelfall vor, in we lchem § 28 Abs . 2 AsylVfG dem Ausländer den Anreiz nehmen soll, 

durch e igenes Verhal ten in Deutschland die Voraussetzungen für die Flüchtl ingseigen

schaft in e inem Folgever fahren zu schaffen. 
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cc) Die Regelung des § 28 Abs . 2 Asy lVfG ist mit höherrangigem Recht vereinbar. Es liegt 

insbesondere weder ein Verstoß gegen Art. 16a GG noch gegen Art . 30 der Genfer 

Flücht l ingskonvent ion oder § 5 Abs . 3 der Qualif ikationsrichtl inie vor. 

(1) Die Regelung des § 28 Abs . 2 Asy lVfG steht mit Art. 16a GG in Einklang. Nach der 

Rechtsprechung des BVerfG setzt das Asylgrundrecht grundsätz l ich einen kausalen Zu

sammenhang zwischen Verfo lgung und Flucht voraus. Die Erst reckung auf Nachfluchttat-

bestände kann deshalb nur insoweit in Frage kommen, als sie nach dem Sinn und Zweck 

der Asy lverbürgung, wie sie dem Normierungswi l len des Ver fassungsgebers entspricht, 

gefordert ist. Bei subjekt iven Nachf lucht tatbeständen, die der Asy lbewerber nach Verlas

sen des Heimatstaates aus e igenem Entschluss geschaf fen hat, also bei selbstgeschaffe

nen Nachf luchtgründen, kann eine Asylberecht igung in aller Regel nur dann in Betracht 

kommen, wenn sie sich als Ausdruck und Fort führung einer schon während des Aufent

halts im Heimatstaat vorhandenen und erkennbar betät igten festen Überzeugung darstel

len (BVerfG, Urt. v. 26. 11.1987, BVer fGE 74, 5 1 , 66). Hiermit ist § 28 Abs . 2 AsylVfG 

schon deshalb vereinbar, weil er die Asy lanerkennung als solche gar nicht erfasst. Soweit 

die Feststel lung der Flücht l ingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Aufen thG in Rede 

steht, reicht die vorgesehene Mögl ichkei t einer Ausnahme jedenfal ls aus. 

(2) Der Aussch luss einer Feststel lung der Flücht l ingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 Auf

enthG durch § 28 Abs. 2 Asy lVfG für den Fall selbst geschaf fener Nachf luchtgründe im 

Asyl fo lgever fahren ist entgegen der Auf fassung der Klägerin mit den Garant ien der Gen

fer Flücht l ingskonvent ion vereinbar. Es entspricht ganz al lgemeiner Auf fassung, dass Art. 

33 Abs. 1 GFK mit se inem Verbot , Flüchtl inge „über die Grenzen von Gebieten 

aus(zu)weisen oder zurück(zu)weisen, in denen sein Leben oder seine Freiheit wegen 

seiner Rasse, Rel igion, Staatsangehör igkei t , seiner Zugehör igkei t zu einer best immten 

sozialen Gruppe oder wegen seiner pol i t ischen Überzeugung bedroht sein würde" (sog. 

Refoulement-Verbot) dem Flüchtl ing keinen best immten Status garantiert, sondern nur 

einen Absch iebungsschutz für die Dauer der Bedrohung (BVerwG, a.a.O., NVwZ 2009, 

730, 732; O V G Magdeburg , Urt. v, 20.6.2007, 3 L 309/05, jur is; Funke-Kaiser, GK-

Asy lV fG, Stand 10/2009, § 28 Rn. 57, 61). Da § 28 Abs . 2 Asy lV fG lediglich die Feststel

lung nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Aufen thG ausschl ießt, nicht aber die übr igen Feststel lungen 

nach § 60 Abs . 2 - 7 AufenthG, bleibt der Flüchtl ing für den Fall einer Bedrohung im Hei-



- 1 8 -

matland aufgrund der selbst geschaffenen Nachf luchtgründe nicht ohne Schutz. Sein auf-

enthaltsrechtl icher Status ist lediglich ungünstiger als im Falle der Anerkennung nach § 60 

Abs. 1 AufenthG. 

(3) Auch die tei lweise (z B VG Lüneburg Urt. v. 24. 5. 2006, 1 A 405/03, juris Marx, 

AsylVfG 7. Aufl . 2009 § 28 Rn 167 ff insbesondere Rn 173 mwN aus der Anhörung 

des Innenausschusses des BT, ferner Duchrow, ZAR 2002, 269, 272, ZAR 2004, 339, 

342) erhobenen Bedenken gegen die Vereinbarkeit des § 28 Abs 2 Asy lVfG mit den Be

st immungen der Qual i fkat ions-RL greifen nicht durch. Der Wort laut des § 28 Abs . 2 

Asy lVfG orientiert s ich wei testgehend an Art. 5 Abs . 3 der Quali f ikat ionsnchtl inie und ver

zichtet lediglich auf den dann enthaltenen Zusatz „unbeschadet der GFK" Hieraus lässt 

sich al lerdings nicht schl ießen, dass mit § 28 Abs . 2 Asy lVfG die Vorgaben der Genfer 

Flücht l ingskonvent ion bewusst nicht vollständig umgesetzt werden sol l ten. Vielmehr ist es 

gerade Zie lsetzung der unter maßgebl icher Mitwirkung Deutschlands zustande gekom

menen Regelung (Marx, Handbuch zur Qual i f ikat ions-RL, 2009, § 30 Rn 1), den Miss

brauch von Folgever fahren dadurch e inzudämmen, dass jedenfal ls d ie Flüchtl ingsaner

kennung im Folgeverfahren aufgrund selbst geschaffener Nachf luchtgründe unterbleibt. 

Wie bereits dargelegt, lässt § 28 Abs . 2 AsylVfG denjenigen Ausländer, der Nachflucht

gründe selbst geschaf fen hat, nicht vollständig schutzlos, sondern verhindert lediglich die 

Feststellung der Flücht l ingseigenschaft . 

3 Gerichtskosten werden nicht erhoben (§ 83b AsylVfG). Die außergericht l ichen Kosten 

des Berufungsverfahrens trägt die Klägerin gemäß § 155 Abs . 2 V w G O , soweit sie ihre 

Anträge im Berufungsver fahren zurückgenommen hat, im übrigen nach § 154 Abs . 2 

V w G O . 

4 Einen Grund, die Revis ion zuzulassen (§ 132 Abs 2 VwGO) , gibt es nicht. 

Ramsauer Probst Niemeyer 


